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Die gewerbliche Forthildungssehule

Blatter zur Forderung der Interessen derselben in der Schweiz

ORGAN

der Spezialkommission d. Schwelz, Gemeinniitz. Gesellsch f. gewerbl, Fortbildungsschulen,
der Fachkommission der Schweiz. perm. Schulausstellung in Ziirich,
und des Vereins von Lehrern an gewerbl. Fortbildungs- und Fachschulen.

V.Jahrg. No. 5. Beilage zum ,,Schweiz. Schularchiv*. Mai 1889.

Inhalt: Instruktionskurse fiir Zeichenlehrer an gewerblichen Fortbildungsschulen der Schweiz. — Bericht
iiber industrielles und gewerbliches Bildungswesen in der Schweiz. — Versammlung des Vereins von
Lehrern an gewerblichen Fortbildungsschulen.

Instruktionskurse fiir Zeichenlehrer an gewerblichen

Forthildungsschulen der Schweiz
am Technikum des Kantons Ziirich in Winterthur.

(Mit Bundessubvention veranstaltet.)

A. Zweck und Organisation.

Zum Zwecke einer bessern praktischen und methodischen Ausbildung der
an den gewerblichen Fortbildungsschulen der Schweiz wirkenden Lehrer werden
soweit notig alljabrlich wiederkehrende Fortbildungskurse eingerichtet.

Dieselben finden jeweilen wihrend des Sommersemesters statt, und es wird
in regelméssiger Abwechslung in dem einen Jahre ein Kurs im gewerblichen
Freihandzeichnen, Modelliren und den nétigen Hiilfsfichern, in dem andern da-
gegen ein Kurs im bautechnischen und mechanisch - technischen Zeichnen ver-
anstaltet.

Die beiden Instruktionskurse sind von einander unabhéngig, und es steht
den Teilnehmern frei, entweder beide Kurse oder nur denjenigen durchzumachen,
der ihrer speziellen Berufsrichtung entspricht.

B. Programm.

1. Dauer der Kurse. Der Unterricht beginnt am dritten Montag des
April und dauert 17 Wochen mit 40 wochentlichen Unterrichtsstunden.

2. Aufnahme. Die Zahl der Teilnehmer wird auf héchstens zwanzig
festgesetzt. Die Aufnahme erfolgt unter nachstehenden Bedingungen:

a) zuriickgelegtes 18. Lebensjahr;

b) Ausweis iiber den Besuch einer Mittelschule (Seminar, Technikum, Indu-

strieschule, Gymnasium);

c) Ausweis iiber die notige Fertigkeit im Freihand- und Linearzeichnen.

Ausnahmsweise konnen kunstgewerblich oder technisch geschulte Ménner,
auch wenn ihre allgemeine Bildung den unter lit. b angefiihrten Forderungen nicht
entsprechen sollte, als Teilnehmer aufgenommen werden.
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Die schriftlichen Anmeldungen nebst Altersausweis, Zeugnissen und Zeich-
nungen sind bis spitestens [nde Mdrz der Direktion des Technikums in
Winterthur einzureichen. :

Die Aufsichtskommission des Technikums entscheidet iiber die Aufnahme
auf Grundlage der eingereichten Zeugnisse und Zeichnungen, unter moglichster
Beriicksichtigung der verschiedenen Landesgegenden und derjenigen Kandidaten,
welche bereits an gewerblichen Fortbildungsschulen titig sind. Die Aufnahme
erfolgt definitiv oder auf eine Probezeit von zwei Wochen, nach deren Ablauf
bei ungeniigenden Leistungen durch Beschluss der Aufsichtskommission Abwei-
sung erfolgen kann.

3. Schulgeld. Es wird von den Teilnehmern kein Schulgeld bezogen.

4. Schulordnung. Die Kursteilnehmer haben sich der Schulordnung des
Technikums zu unterziehen.

5. Aufsicht. Die Aufsicht iiber den Kurs steht der Aufsichtskommission
des Technikums zu. Das schweizerische Industrie- und Landwirtschaftsdepartement
ist berechtigt, jederzeit selbst oder durch Delegirte Einsicht vom Fortgange des
Kurses zu nehmen.

6. Fihigkeitspriifung. Am Schlusse des Kurses finden Priifungen statt.
Auf Grundlage der Resultate werden von der ziircherischen Erziehungsbehorde
Zeugnisse iiber die Befihigung zur Lehrtiitigkeit an gewerblichen IFortbildungs-
schulen ausgestellt.

C. Lehrplan fiir den Kurs im bautechnischen und mechanisch-technischen Zeichnen.
Sommersemester 1889. 1)
1. Projektionslehre. In der ersten Hilfte des Semesters 5, in der zwei-
ten 3 Stunden wochentlich. — Darstellung von geometrischen Kérpern in Grund-
und Aufriss, Seitenansicht und Schnitten mit Hiilfe des Massstabes. Anwendung

auf das bautechnische und mechanisch-technische Zeichnen.

Anmerkung. Diejenigen Teilnehmer, welche den Kurs im gewerblichen Zeichnen und
Modelliren absolvirt haben, konnen von diesem Unterrichte, soweit er nicht die Anwendung auf
das technische Zeichnen betrifft, dispensirt werden.

2. Bautechnisches Zeichnen. Wochentlich 21 Stunden. Zeichnen der haupt-
sachlichsten Konstruktionen und architektonischen Formen der Hochbaugewerbe
und einzelner Kleingewerbe (Mdbelschreinerei und Wagnerei) und im Zusammen-
hang damit die notigen Erklirungen iiber Baumaterialien, Konstruktionsprinzipien,
die Bedeutung der Bauformen und deren vom Material abhéingigen Stil.

3 . Mechanisch-technisches Zeichnen. Wochentlich 15 Stunden. Die Ele-
mente der Konstruktionslehre in Verbindung mit der graphischen Darstellung
der Konstruktionselemente. Skizziren und Zeichnen von Werkzeugen, Maschinen-

teilen und Apparaten nach Modellen.

* *
*

1) Als nachstehender Lehrplan bereits in der Druckerei war, kam die Mitteilung, dass dieser
Kurs wegen zu geringer Zahl der Anmeldungen im Jahr 1889 nicht zur Ausfiilhrung gelange.
Wir ziehen den Plan nicht zuriick, da uns aufgeschoben nicht aufgehoben scheint.



35

Es werden den Kursteilnehmern die fiir den Unterricht in den betreffenden
Disziplinen an gewerblichen Fortbildungsschulen geeigneten Lehrmittel (Vorlagen,
- Skizzenblitter, Modelle) vorgefithrt und deren Verwendung mit ihnen besprochen.

Zur Weckung des Verstdndnisses fiir die einschlagenden Arbeitsprozesse
und zur Veranschaulichung des Zusammenhangs zwischen Theorie und Praxis
werden einige Bauten und mechanische Werkstitten besucht.

ZURICH, den 31. Januar 1889.

Der Direktor des Erziehungswesens: Dr. J. Stossel.
Der Sekretdr: C. Grob.

Bericht ilber industirielles und gewerbliches Bildungswesen

in der Schweiz.
(Aus dem Geschiiftsbericht des Bundesrates pro 1888.)

- 1. Subventionen an Anstalten.

Die auf Grund des Bundesbeschlusses vom 27. Juni 1884 und des Regle-
ments vom 27. Januar 1885 mnormirten Bundesbeitrige wurden zum weitaus
grossten Teil schon in den ersten Monaten des Jahres, d. h. noch wihrend der zu
subventionirenden Betriebsperioden, nicht erst nach Schluss derselben, ausgerichtet,
um es den betreffenden Anstalten zu ermdglichen, die Beitriige noch wihrend des
Zeitraumes, fiir welchen sie bestimmt waren, zu verwenden. Fiir viele, namentlich
die mit nur knappen Mitteln arbeitenden Anstalten, ist es eine grosse Erleichte-
rung, die laufenden Ausgaben bar und mit eigenem Gelde decken zu konnen; die
Anschaffungen werden zweckmissiger vorgenommen, wenn die dafiir aufzuwen-
denden Summen rechtzeitig bekannt und verfiigbar sind; die Komptabilitit wird
einfacher und richtiger, wenn sie mit gegebenen Faktoren rechnen kann.

Behufs Erzielung noch grisserer Klarheit und Beseitigung vielfacher Miss-
verstindnisse und Unzukdmmlichkeiten wurden ferner, soweit irgend tunlich,
die Betriebsperioden (Betriebsjahr, Schuljahr, bei Winterschulen das Winter-
halbjahr etc.) der Subventionirung zu Grunde gelegt, nicht das Kalenderjahr,
ausser wenn letzteres mit der betreffenden Betriebsperiode identisch war. Kon-
sequenterweise sind auch die jeweilen ‘einzusendenden Betriebsrechnungen, Be-
triebsbudgets und Berichterstattungen in diesem Sinne zu gestalten, um so mehr,
als diese Dokumente, wenn sie ein richtiges Bild bieten wollen, naturgeméss
und logischerweise denjenigen Zeitraum umfassen miissen, welcher im Betriebe
der betreffenden Anstalt die zeitliche Einheit, die ,Betriebsperiode“ bildet.

Bei solchen Anstalten indes, welche ihr Rechnungswesen infolge Zusammen-
hanges mit kantonalen oder kommunalen Institutionen oder aus sonstigen or-
ganischen Griinden lieber nach dem Kalenderjahr richten, kann dieses Verhiltnis
ungehindert fortbestehen, da wir nur den Zweck verfolgen, die bestehenden
Betriebsverhiltnisse zu erleichtern, nicht zu erschweren.



	Instruktionskurse für Zeichenlehrer an gewerblichen Fortbildungsschulen der Schweiz am Technikum des Kantons Zürich in Winterthur

